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DIe Erklärung ber die Religionsfreiheit
Die Erklärung über die Religionsfreiheit ist ein erbietigen ppe. das (sew1lissen jedes Men-
Dokument VO  5 csehr begrenzter Zielsetzung. S1ie schen, den Wert, den die Religionsfreiheit un die

Religion selbst für die heutige Welt aben, anbeschäftigt sich 11U1 mit der juridisch-gesellschaft-
lichen Ordnung un: mi1it dem menschlichen un erkennen.
bürgerlichen ec innerhalb dieser Ordnung die DIie Erklärung sieht also davon ab, eine eigent-

liche, vollständige Freiheitstheologie entwıik-Religion frei auszuüben. Dasegründet in der
ur der menschlichen Person. Ks verlangt 1m keln Dies hätte ine 141el anspruchsvollere Auf-
wesentlichen, daß der ensch 1in der Gesellschaft gabe dargestellt. Es waren el unNlseICGTI Ansicht
VO  5 jeder egalen oder illegalen ötigung oder nach 1Jer ogrobhe I1hemen behandeln SCWESCN:
Behinderung auf dem Gebiet der Religion frei sel, Der Begriff der christlichen Freiheit der

daß ungehindert glauben, Gott verehren, s@e1- Freiheit des Volkes Gottes als einer Teilnahme
ilen Glauben bezeugen un ausüben kann oder der Freiheit des Heiligen Geistes, der 1n der
nicht, un WAar sowohl bnl der privaten als uch in Heilsgeschichte die treibende Ta bildet un! die

Kinder Gottes durch den menschgewordenen Sohnder Ööftentlichen Sphäre. DiIie Konzilserklärung legt
kurz die Vernunftgründe dar, die für dieses ecCc Z Vater «führt» (Röm 8,14);
sprechen; S1e bestimmt die Grenzen, die für die ZAR Der Begriff der Aktionsfreiheit der FC als

einer Teilnahme der Freiheit Christ1 selber, demAusübung der Religionsfreiheit gelten, betont die
Pflicht der Regierung, die freie Ausübung der Re- alle Gewalt 1m Himmel un auf en übergeben
ligion in der Gesellschaft schützen un fÖT- ist un der 1n seiner Kirche bis ZU Ende der eit
dern. Dann nenn S1e 1m einzelnen die Rechte, die ZUSCHPDCI bleibt (vgl Mt 28, 15 un 20);
auf Tun:! der Religionsfreiheit allen Kirchen und Der Begr1ff des christlichen Glaubens als der

telig1iösen Geme1inschaften 7zukommen. Hierauf freien Antwort des Menschen auf den A0)  C  en
wIird das menschliche Recht auf Religionsfreiheit Anruf, der VO  5 der ewigen, ungeschuldeten Inıtia-
im 1C der Oftenbarung betrachtet. Dieser Ab- tive des Vaters ausgeht, sich durch Christus u1ls

schnitt 111 lediglich aufzeigen, dal ine Harmontie richtet un VO Menschen 1in seinem Herzen VCLI-

esteht zwischen der Religionsfreiheit 1m Juridisch- ommen wird, worin der Gelist das spricht, Was CI

gesellschaftlichen Sinn und der christlichen Te1- selbst gehört hat (vgl Jo 16, 13—15);
elıt 1ın ihren verschiedenen Bedeutungen, w1e Der juridische Begriff der Religionsireiheit als
S1e sich aus der und der RE der Kıirche C1- eines menschlichen un! bürgerlichen Rechts, das
21bt Die Erklärung legt bloß nahe, daß die beiden auf der angeborenen Würde der menschlichen DPer-

SO  - beruht, die nach dem (sottes geschaftenArten VO  = Freiheit zusammengehören; s1e unter-
äßt e > näher und 1m einzelnen bestimmen, 1st un darum VO  \ Geburt aus das Recht besitzt,
welche Zusammenhänge 7wischen ihnen bestehen. der Freiheit (Gsottes selber teilzunehmen.

Das ware unNseITeL Ansicht ach ine VO theo-Zum Schluß rtichtet die Erklärung eine seelsorg-
liche Mahnung die Gläubigen und einen ehr- logischen Standpunkt 2AUS 1e] befriedigendere
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VWeise des Vorgehens SCWESCNH. Insbesondere Atte die Grenzen ihrer  ba Zuständigkeit überschreitet. Be-
das dem Anliegen der heutigen Theologie EenNTt- kanntlich bildet jedoch das Problem der Freiheit
sprochen, Folgerungen AaUuUSs dem Naturgesetz 1N- in derCheute einen neuralgischenun WI1e
nerhalb der konkreten Zusammenhänge mMI1t der das uch der Fall WAafl, als Paulus die Christen
gegenwärtigen geschichtlich-existentiellen Gna- Galatiens chrieb (vgl (sal U Die rage ist
denordnung beurteilen. Überdies ware die VOL- uch csehr verwickelt. Es ware deshalb unklug SC

n’ dieses Problem 1n einem kurzen Konzils-gelegte TECe 1el inhaltsreicher FCWESCN., EKs agen
jedoch entscheidende Gründe VOR; die das Konzil dokument direkt aufzugreifen. Darum bemüht
davon a  elten, 1ne vollständige Freiheitstheo- sich die Erklärung, 7zwischen der rage der Reli-
ogie vorzulegen. gionsfreiheit 1n der JjJuridisch-gesellschaftlichen

Erstens 1st die Erklärung das einzige ONZz1IS- Ordnung un dem umfassenderen Problem der
christlichen Freiheit scharf unterscheiden. Ksdokument, das sich ormell die IL Welt rich-

tet, da ihr ema2 zugleic für die Welt und die ware sehr verhängnisvoll, wenn die beiden VCI-

Religion VO  - höchstem Interesse ist. Deswegen schiedenen Probleme miteinander verquickt WUr-
ware ungünsti1g DSECWESCH, WE die Erklärung den Selbstverständlich muß das Problem der
mMit Lehren begonnen hätte, die sich 11Ur aus der christlichen Freiheit ihre rundlage, ihr Sinn,
Offenbarung ergeben un: 11UI 1m Glauben ANZC- ihre Anwendung und ihre Grenzen in einer be-
OmmMen werden zönnen. Zweitens wıll die Welt hutsam un! geduldig geführten freien Diskussion,
als un wollen die kirchentreuen Gläubigen in einem sich ber a  te ertstreckenden anhalten-
heute in erster Linie wissen, w1e sich die C den Dialog zwischen Klerus un! olk geklärt WCI-
ZUT Religionsfreiheit als einem menscC  en und den. och diese Aussprache hat jetzt, nachdem die
bürgerlichen CC stellt Es äßt sich nicht bestrei- Erklärung das kleinere Problem der freien Reli-
ten, daß die Lehre der Kirche, W1E S1e 1m LCUN- gionsausübung in der bürgerlichen Gesellsc
„ehnten Jahrhundert formuliert wurde, irgendwie geklärt Hatı mehr Aussicht auf olg
nıcht eindeutig ist, die heutige Wirklichkeit nicht Mag auch ihre Zielsetzung begrenzt se1ln, ist
tr1fit, den Gläubigen Verwirrung stiftet un die Erklärung dennoch ein Dokument VO  } be-
1N welten Kreisen der Ööftentlichen Meinung Arg- trächtlicher theologischer Bedeutung. Dies trıitt
wohn weckt. Drittens würde die theologische Ar- zutage, Wenn 1119  5 1m Hinblick auf wel DC-
gumentation, wl1ie sS1e oben vorgeschlagen wurde, schichtsmächtige ewegungen des neunzehnten
historische und theologische TODIeMeEe aufwerfen, Jahrhunderts betrachtet, denen die Kıirche erbit-
ber die sich die Theologen heute och nicht terten Wiıderstand entge gensetzte.
einig sind: Z eispie. das Problem der FCNAUCH
Beziehung 7zw1ischen der christlichen Freiheit un!
der Religionsfreiheit; ferner das IL Problem n Dze Sakyularıtät der Gesellschaft und des SZaates
der Lehrentwicklung VO:  } « Mirarı bis Die der beiden Strömungen erstrebte den
«Dignitatis humanae PEISONACH, Viertens: DIe Übergang VO  - der sakralen Auffassung der Ge-
christliche Freiheit als a be des Heiligen (eistes sellschaft und des Staates einer säkularen Kon-
kommt nicht ausschließlich den 1edern der sicht- zeption. Die akrale Auffassung WT VO  - der mi1t-
baren Kirche Z da ja das irken des Geistes ber telalterlichen Christenheit und, 1n einer jel {rag-
die Grenzen der sichtbaren Kirche hinausgeht. würdigeren Form, VO Ancıien Regime ererhbt
Dieser Gedanke 1St VO:  } oroßer Öökumenischer Be- worden. In UuLLISCICH Zusammenhang sind wel
deutung, doch hätte 1n jeder Beziehung sehr ihrer charakteristischen KE1igenschaften kurz
feinfühlig erorter: werden mussen, WAas sich 1n merken. Erstens wurde die Christliıche Welt oder
einem kurzen Dokument nicht machen äßt Und wenigstens die katholische Nation irgendwie als
ndlich sprach uch die pastorale ugheit- Enklave der Kıirche betrachtet, die selber die eine
lich dagegen Von der christlichen Freiheit oilt, oroße Gesellscha: bildete Zweitens wurde dem
daß s1e ber alle irdischen ächte rhaben 1st (vgl Aandadesherrn eine relix1öse Vormachtstellung
Apg 4y 19—20, 5,29);, un brachte S1e das Zeug- gesprochen, derzufolge sich des Glaubens N
N1s der Martyrer hervor. Sie oilt indessen uch MT Untertanen un! ihrer religiösen Einheit als
innerhalb der Kıiırche und bevollmächtigt einer Vortaussetzung ihrer politischen Kinheit
charismatischen Dienstleistungen un uch nehmen mußte (Diese religiöse Vorrangstellung
klugem Protest, We1ln die Ausübung der Autorität des politischen Herrschers wurde auf mann1g-
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ache, mehr oder weniger willkürliche Weise auf- sich Vomn der religiösen Funktion der kirchlichen
gefaßt, doch brauchen WI1r uns Her bei diesen Eın- Autorität ab Verwirrend wirkte, daß dieser Vor-
„elheiten nicht aufzuhalten.) San eines ordnungsgemäßen Fortschrittes, Ww1€e

Im neunzehnten Jahrhundert erfolgte der Bruch oft 1n der eschichte, nicht ungestört VOL sich
mit diesem edanken der Sakralıtät der esell- o1Ing un: Vomn der richtigen Bahn abgelenkt wurde.
schaft un! des Staates un der Übergang einer Hauptsächlich beanstanden WTl das verhäng-
säkularen Auffassung. Bekanntlich temmte sich nisvolle Gesetz des Widerspruchs, das Verlangen,
dieF 1n Rom un in den sogenannten ka- die Vergangenheit eugnen und zerstoren,
tholischen Nationen m1t allen ihr ZUrT erfügung das einen Wesenszug der rationalistischen Auf-

ärung bildete wesha. diese ZU eispie. beistehenden Kräften diese Entwicklung. Der
Grund WAar gegeben. ach der 1in Kontinental- Edmund ur heftige Antipathie weckte) Was
CuLODa erfolgten Revolution (die 11CUC Bundes- der Oberfläche erschien, WAarTr somıt nıcht Fort-
republik der Vereinigten Staaten bildet einen ganz schritt, sondern Umsturz. Die bürgerliche esell-
anderen Fall) führte die Geschichtsströmung nicht schaft setfzte sich nicht einfach VvVon der religiösen

einer sauberen Säikularıtäi der Gesellschaft und Gemeinschaft ab; die beiden Gesellschaften WUTr-

des Staates. Was ZU Vorschein kam, Waari der VO  a den gewaltsam voneinander un die bür-
rationalistischem oder atheistischem Geilist be- gerliche Gesellschaft aller relig1iösen Substanz ent-
seelte laisterte Staat, der AT Laisierung der esell- leert Die Ordnung des Zivilrechts un der politi-
schaft führte Das rgebnis WAartr eintach die schen Gewalt wurde nicht einfach VO der Ord-

NUuNS des mortalischen (sesetzes un der rtch-gekehrte Oorm des Ancılen Regime, Ww1e EeX1S de
ocqueville damals bemerkte. Man kann das Ge- lichen Jurisdiktion unterschieden; kam 7zwischen
Setz VO 9. Dezember 190)5, worin die Dritte fran- den beiden Rechtsordnungen un den beiden
zösische Republik die Trennung VO  a C un! Autoritäten einem vollständigen Bruch un:!
Staat vollzog, füglich als das legislative Symbol einer gegenselitigen und Feindschaft Ge-

sellschaft un Staat wurden nicht mit ihrer wah-der Ordnung ansehen.
Die Kirche konnte diese 1ICUC Ordnung, ihre DG Säkularıtät ausgestattet, sondern in die alten

Voraussetzungen, ihre Ausrichtung und selbst ihre Lumpen des kontinentalen La1zismus gesteckt.
Institutionen, denen VOL em die sogenannte Diesem schrecklichen Gespenst, das sich ufc das
«Kultusfreiheit» gehörte, prinzipiell nicht anneh- och VO ittelalter gEe  a Kuropa schlich,
inen Zudem unterließ die Kirche, die Zeichen schleuderte die Kirche 1n der Person 1uUS ihr
der elit sichten un! unte: den vorübergehen- unerbittliches Anathema
den geschichtlichen Formen, welche die NCUC Be- Leo I1L begann als efrster siıch fragen, —

WESZUNGS annahm, die eigentlichen un! gültigen hin die tiefen Strömungen der Geschichte ihren
TIriebkräfte bemerken, die e1 er Lauf nehmen wollten. Als Antwort darauf rtachte
n.,. die traditionelle eUT ntfaltung un wlie-

Es kam einer oftenen Revolution den erum ZULT Geltung, die Gelasius 1m a.  re 494
sakralen ('harakter VO  } Gesellscha: un Staat, des- dem Katiser Anastasıius einzuschärfen versucht
SCH Symbol 1n der Verbindung VO  a Ton un:! hatte «Zwei Gewalten <1bt CS, erhabener Kaiser,
Altar bestand Heute werden ohl wenige Histo- VO:  i denen diese Welt 1n erster Linie ( «pfrinc1-

paliter») reglert wird: die heilige Autorität derrtiker bestreiten, daß diese Auffassung un ihr 1N-
stitutionelles 1NnND1 ihres ehrwürdigen Al- Priesterschaft un die Öönigliche Gewalt.» Leo
ters in der modernen Welt keine Gültigkeit mehr 19 überholte aber die historisch edingte m1t-
hat. Im Grunde IINhatte die 1LICUC Strö- telalterliche Auffassung VO  5 den 7wel Gewalten
Mung auf eine saubere un berechtigte Säiäkularıtät in der einzigen Gesellschaft, g enannNt Christenheit
der Gesellschaft un des Staates abgesehen. In der ine Konzeption, die 1in verunstalteter ofrIm —

Tiefe, die verborgenen Faktoren des geschicht- ter dem Ancien Regime mi1t seinem Staatskirchen-
lichenWandels wirksam d  I1  ‘5 vollzog sich eigent- Tu  3 und seiner eruühmten Devise: « Eın Glaube,
lich ein Werk der Difierenzierung un! somit des ein Gesetz, ein König» weltergedauert hatte. In
Wachstums un! des Fortschritts. Die bürgerliche einer Serie VO  } acht großartigen Verlautbarungen,
Gesellschaft suchte sich VO  } der relig1ösen Ge- die V  = «AÄArcanum » (1880) bis «Pervenut1»
meinschaft, der £CHE unterscheiden. Die pPO- (1902) reichen, machte Leo CD endlic. klar, daß
litische Funktion der weltlichen Regierung spaltete wel verschiedene Gesellschaften, Zwel verschie-
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ene Rechtsordnungen SOWIl1e Z7wel verschiedene chen Bestandteil und ein Erfordernis der Person-
Gewalten bestehen. Ks W4 die alte Te 1n einem würde bildet.

Verständnis ine echte Lehrentfaltung. Diese wahre christliche Konzeption der Gesell-
Auf dieser Grundlage WAar Leo 11L möglich, schaft und des Staates 1n ihrer echten Sakularitä;
och einen chritt weiterzugehen. In einer aNnzCH kommt schon in «Pacem in terr1s » ZU Vorschein.
e1i VO  a Texten insgesamt mehr als hundert, Die Erklärung über die Religionsfreiheit fügt och
VO  a} denen ungefähr ein Viertel die rtömische rage die letzte arheit ber einen wesentlichen un
betrifit immer wieder, daß der entsche1i1- hinzu: daß nämlich 1n der weltlichen Gesellschaft,
en! nspruch, den die Kirche die bürger- 1m weltlichen Staat der höchste Wert, den Staat
en Gesellschaften un! ihre Reglerungen stelle, un Gesellschaft schützen un! Ördern ha-
sich 1n die alte Formel fassen lasse: «die Freiheit ben, der persönliche un! gesellschaftliche Wert
der Kirche» Ks WAarTt ihm nicht möglich, diese bei- der freien Ausübung der elig10n 1st. DIie VWerte,
den Schritte mit einem dritten abzuschließen mit die die Religion selber für den Menschen und die
der Bestätigung der Freiheit der Gesellschaft und Gesellschaft hat, sind VO  - der Kirche un andern
der Verpflichtung, den die Regierungen d= relig1ösen Gemeinschaften 1n Ausnützung dieser
ber der Freiheit des Volkes eM. Auf jeden Fall Freiheit wahren und OÖtrdern Hierin liegt

dieses Lehrwerk den Weg für weltere Fort- die Hauptbedeutung der rtklärung 1in eolog1-
scher Hinsıiıcht. An un! für sich befaßt die Qschritte 1m Verständnis der berechtigten 4Akuları-

tat der Gesellschaft un: des Staates 1m Gegensatz ration sich 11UT mit der Einzelfrage der elig1ons-
den alten sakralen Auffassungen. freiheit. Tatsächlich aber definiert s1e, WwI1e die

Diese Entwicklung kam 1n der Erklärung über Kıirche 1m Grunde die Welt, die menschliche (Ge-
die Religionsfreiheit ihrem naturgemäßen Ab- sellschaft, die menschliche Rechtsordnung un: die
schluß DIe Sakralität der Gesellschaft un des Funktion der allzumenschlichen Gewalten, welche
Staates 1st 1U als nicht mehr zeitgemäß aufge- die Welt regieren, heute s1ieht DIie rtklärung C1-

geben. Die Regilerung hat nıiıcht das Amt eines ganzt deshalb nicht 1L1U1I das Dekret ber den
«Deftensor Aide1» Die sogenannte KCUT2 rel1210- Ökumenismus, sondern sagt uch AaU5S, VO wel-
n1s», die direkte orge für die Religion un die chen Voraussetzungen AuUS, B welchem Sinne und
Einheit der Kıirche innerhalb der Christenheit oder welchem 1ele dieCsich mit der weltlichen
des Nationalstaates gehö nicht ihrer Pflicht Welt, die den Gegenstand des chemas dreizehn
un ihrem Recht DIie Regierung hat ine welt- bildet, befaßt Der E1insatz der Kirche 1in der Welt
liche Funktion, die sich darauf beschränkt, die VO  - heute entspringt weder dem sehnsüchtigen
freie Religionsausübung in der Gesellschaft CI- Verlangen, alte Sakralisierungen VON ZuUur.

möglichen un somıit für die Freiheit der NC Geltung bringen, och handelt sich el
un die Freiheit der menschlichen Person 1n reli- aussichtslose emühungen, für die Sakralisiterung
x1ösen Angelegenheiten SOLSECN., [ Diese Funk- der irdischen un zeitlichen Ordnung 1in ihren
tion 1st weltlich, da die Freiheit 1n der Gesellschaft, Strukturen un! organgen MEUES Formen AHnN-

wichtige Dienste S16 auch der Religion un der den, sondern geht e1 darum, diese orgänge
un Strukturen Autern und S1e sicher auf dieKirche eisten Mas, ein weltlicher Wert ist, eın

Wert, den die Regierung auf dem Gesetzeswege ihnen eigenen säkularen 1ele hinzusteuern.
schützen und Ötrdern kann. er Auffassung, daß DDIie Erklärung 1st auf ihre Weise ein Akt 1in dem
der Staat weltlich ist, entspricht 7zudem die An- langen Prozeß den SO heute «consecratlio mund1»
sicht, daß uch die Gesellschaft weltlich ist. S1e 1st CcC. Das Dokument macht klar, daß der Sta-
ihrem rsprung und ihrer Zwecksetzung ach tus der Religionsfreiheit als eines bürgerlichen
VO  =) der Kirche verschieden und auch in ihren Rechtes in Wirklichkeit ine Selbstbescheidung
Strukturen und ethoden autfonOom. Ihre struk- VO  w seiten der Regierung verlangt. Die we
turellen un: ynamıischen Prinzipien sind ihrem Regierung muß sich das ec> in die
Wesen un: der weltlichen Ordnung entsprechend: freie usübung der Religion einzugreifen, SOoOnNs
die anrheı ber die menschliche Person, die der entsteht ein Konflikt nfolge eines staatlichen Ver-
mensc.  chen Person geschuldete Gerechtigkeit, stoßes die Öftentliche Ordnung (die VeCLI-

die 1ebe, die das eigentlich menschliche Band angt, daß der Staat 1Ur innerhalb der weltlichen,
7wischen Personen bildet un: nicht 7uletzt die nıcht innerhalb der relig1ösen Ordnung an  E,
Freiheıit, welche die rundlage, einen wesentli- Anderseits bedeutet die Ratifizierung der Erklä-
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Tung urc. das Zweıite Vatikanische Konzıil ebenso heitsbesitz, die menschliche Aussage ber die
klar eine Selbstbescheidung VO  } seiten der Kirche ahrheit, den 1n dlesen Aussagen enthaltenen
Um Salz ünfach un 1n geschichtlicher icht-zu Sinn, die Bedingungen die jeweiligen und
SapCch.: Die Kirche verzichtet ndlich prinzipiell subjektiven Bedingungen UNTE denen das Ver-
auf ihr lang gehegtes historisches Recht auf das ständnis un! die Aussage zustandekommen, un!
«auxilium brachi1 saecularis» (der Satz 1n Canon darum die Geschic  ichket1 der ahrhe1 un
2196 bleibt vorderhand ein Überbleibsel der über- den Fortschritt und die Durchdringung des-
holten Auffassung). Der äkulare Arm ist infach SCNM, WAas wahr ist.
äkular un: eignet sich nıcht dazu, die eigenen An- DIie Kirche wı1idersetzte sich 1m neunzehnten und
egen des Volkes (sottes vertreten Genauer selbst och 1m zwanzi1igsten Jahrhundert diesem
geESaZT, die e hat keinen weltlichen Arm. Zug Z geschichtlichen Denken uch dies ist
utrc die Ratifizierung des Prinzips der Religions- sehr verständlich Der Zug Z Geschichtlichen
freiheit nımmt die Kırche die VO. aAst der te1- mündete 1n den Modern1ismus, dieses «Sammel-
heit auf sich, die och ihr einziger nNspruc ist, becken er Häresien», w1e «Pascendi dominic1ı
den S1e mMIt e die weltliche 4C tellen oreg1s» ihn nannte. |Die Einsicht in die Geschicht-
kann. Damıit Sschile 1ne ange, verzwickte un! 1C  el der ahrhe1 un in die Bedeutung des
oft verschlungene Lehrentwicklung ab Subjekts 1in der Wahrheitserfassung wurde LE-

VWie alle Entwicklungen, wird auch diese matisch ausgebeutet, fast alle Arten gvefähr-
einem welitern Lehrfortschritt führen, das el licher Ismen hervorzubringen bis ZUT Zerstörung

des Wahrheitsbegrifis elbst, der objektiven, un1-einer «impostazione» (  lederaufnahme der
Erörterung) der Lehre der TC ber das SOSC- versalen und absoluten Geltung der anrhen:
annte Problem VO  w Kirche un! Staat, uch 1n Diese 5ystematisierungen falsch, aber die
dieser Beziehung wieder ZUTTC ursprünglichen ber- Einsichten, VO:  =) denen S1e ausgingen, rtich-
lieferung 7zurückzukehren un diese 1hrem eige- t1g uch jer hätte einer Arbeit der nterschei-

dung bedutft, die aber leider unterblieb Um 6Snen Wesen entsprechend auszubauen, doch braucht
das dieser Stelle nicht behandelt werden. Sanz summarisch SaDCH; Diese 'Lat Heß bis Zu

7Zweiten Vatikanischen Konzil auf sich wartifen (ich
Z Das geschichtliche 2nNRen preche jer nicht VO  5 der Arbeit VO  a Wissen-

schaftlern).
Kın Zzwelter oroßer rundzug des neunzehnten DIie Konzilssessionen haben klar gvemacht,
Jahrhunderts WAarTr der ren VO: klassischen Z daß des Widerstandes in gewissen Ländern
geschichtlichen Denken Der Sinn dieser beiden das klassischeWahrheitsverständnis dem geschicht-
usdrücke bedürfte einer langen historischen und en Denken den Weg reig1bt. Z7war wurde
philosophischen Erklärung. Wır begnügen uns keine dieser "ITheorien diskutiert, J2, S1e wurden
hier mi1t der Feststellung, daß WIr mit dem Begriff vielleicht nicht einmal als "LTheorien verstanden.
«klassisches Denken» ine Wahrheitsauffassung Bezeichnend aber ist, daß das Konzil ein « Pasto-
bezeichnen, wonach die objektive ahrheit, eben Tralkonz1ıL» se1in wollte Der Ausdruck wurde m1ß-
we1il S1e objektiv SE «schon außerhalb 1er un: verstanden un: aufgefaßt, als ob dem Konzil
jetzt» (um den treffenden USArucCc VO  5 Bernard nıiıcht die ahrhe1 un: die ehire? sondern 1Ur

Lonergan gebrauchen) exIistilert. Somit EeX1- das en un: praktische Weisungen für
stiert s1e uch abgesehen davon, ob S1e jemand be- das Leben oinge Es ware jedoch verhängnisvoll,
sitzt oder nicht. Infolgedessen exIistlert S1e uch eund Leben 1n Gegensatz 7ueinander stel-
abgesehen VO der Geschichte An den Sätzen, 1n len Das pastorale Anliegen des Konzıils 1st ein
denen S1e formuliert ist, annn kein Wort geändert doktrinäres nliegen. ber wird VO geschicht-
werden. Falls iNan überhaupt VO Lehrentwick- en Denken erhellt, das e1i geht ihm
lung sprechen kann, T: in dem Sinne, daß die die ahrheı nıiıcht sehr 1m Sinn einer ein wel-
Wahrheit in ihrer Formulierung unverändert Mal wiederholenden Aussage, sondern

vielmehr 1m Sinn einer 1Ns en umzusetzendenbleibt, aber 1n der kontingenten Welt des geschicht-
lichen Wandels auf verschiedene Weise aANSCWCN- Wahrheitserfassung. Und eshalb geht ihm
det wird. Im Gegensatz dazu geht dem ZC das Subjekt, das die anNnTthel sich richtet, und
schichtlichen Denken, bei em Festhalten somıit uch die Geschichtsstunde, 1n der die
objektiven Charakter der ahrheit, den Wahr- ahrhe!l‘ dem lebendigen Subjekt verkündet wird,
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und infolgedessen darum, jenem Verständnis sprechender Gesetze einem tugendhaften en
der anrhnel gelangen, das VO geschichtli- anzuhalten. emAa! der TE VO  w 1US un! Jo
chen Zeitpunkt un VO Subjekt, das in ihm lebt, hannes hingegen hat der Staat primär eine Juri-
erfordert wird. Mit einem Wort, das Grundanlie- O Aufgabe, die namentlich darin besteht, die
DCN des Konzıils ist die ntfaltung der Te Das Ausübung der menschlichen un: bürgerlichen
wissenschaftliche Anliegen des zwanzigsten Jahr- Rechte schützen und Öördern un! die Brfül-
hunderts ist auch ZUuU pastoralen Anliegen der lung der menschlichen un:! bürgerlichen ichten
TG 1m zwanzigsten Jahrhundert geworden. erleichtern. Der Bürger wird e1 als MOoll-

In diesem 1C tritt die IX theologische Be- bürger IN  > das €e1. nicht 1Ur als egen-
deutung der rklärung ber die Religionsfreiheit stand, sondern uch als Mitträger der aßnahmen
zutage. Die Deklaration bildet ine pastorale An- der Regierung.
wendung der Lehrentwicklung (weswegen S1e Die Ansicht 1US XIIL., die der Entwick-
auch, das 1m Vorbeigehen > auf etwel- lung zugrundeliegt, wurde formuliert: « Der
che pposition stielß Das klassische Denken ist ensch als olcher darf nicht als 11U!r Objekt oder
immer och da und dort vorhanden, WE auch als passives Element des gesellschaftlichen Lebens
nicht als Theorie, doch als praktisches Verhal- betrachtet werden, sondern ist eher als dessen Sub-
ten) Kurz, die Erklärung gyründet auf einem Lehr- jekt, TUnN! und Ziel anzusehen. » Im Gegensatz
fortschritt, der se1it Leo 11L erzielt wurde. uch Aazu standen in der TEe ecOs 11L die «prin-
S1e bringt diese Entwicklung einen nötigen Cipes» (eines seiner Lieblingsworte) 1m ittel-
chritt weiter, insofern S1e eine altere Theorie bür- pun die Herrscher, die 1N der Gesellscha die
gerlicher Toleranz aufgibt zugunsten einer WG VO  = Gott erhaltene Herrschaft ausüben. ach die-
TE ber die Relig1ionsfreiheit, die m1t der ur- SCI Auffassung 1st die Gesellscha: VO  } oben nach
sprünglichen un: voller verstandenen Überliefe- unten aufzubauen un tugendhaft machen; die
rung der 1C mehr übereinstimmt. Hıier äßt Regierung spielt die Hauptrolle. ach der C1r-

sich dieser Fortschritt 1Ur kurz andeuten. StTer Stelle genannten Konzeption 1st die Gesell-
Die entfernte theologische Prämisse der Erklä- schaft VO  w en ach oben aufzubauen un: Z

rung bildet die traditionelle, VO  =) Leo I1L DFC- Guten lenken;: die egierung spielt ıne Nier-
klärte Te der Kirche, wonach 7wel mensch- geordnete Rolle; S1e steht 1m Dienste der mensch-
liche Lebensordnungen bestehen, ine geistliche en Person. Überdies hat ach der Auffassung
un! 1ne weltliche, ine 7z1vile un! eine relig1öse. CcOS 1I1IL (ausgenommen 1n « Rerum NOVatum>»)
Die unmittelbare Voraussetzung bildet die Philo- die egierung nıcht NNUrTr einen personalen, sondern
sophie der Gesellschaft un ihrer rechtliche (Jr- einen paternalen Charakter; der «princeps>» 1st
ganıisation in diesem Sinne ine Philosophie des « pater patriae», die Gesellschaft ine erweiterte
Staates die VO  5 1US DA entwickelt un VO  w} amı. ach Ansicht 1US SA hingegen hat die
Johannes in « Pacem in terr1s » systemati- egierung einfachhin einen politischen Charakter:;
scher gefaßt wurde. Diese Philosophie 1st tief 1n die Beziehung 7zwischen dem Herrscher und dem
der Überlieferung verwurzelt und, uch 1m Ver- Bürger hat ein ziviles, nicht familiäres Gepräge
gleich mMI1It der Auffassung CcOS XIIL., HG: Damit iNan bald ach den Verirrungen des

Die mehr VOIl Aristoteles un: dem Mittelalter kontinentalen Absolutismus und der übertriebenen
inspirierte Tre COS das Gemeinwohl als Betonung des römischen Rechts wieder Z ber-
eine Gesamtheit C  = soz1alen Tugenden un Wer- jeferung (insbesondere I1homas VO  } /Aquln)
ten auf und sah insbesondere 1m Wert des Ge- ”urück.
Orsams gegenüber den Gesetzen. ach der Te Die paternalistische assung ‚eOS 11L be-
der Päpste 1uUsSs un Johannes, die tiefer christlich ruhte stark auf der geschichtlichen Lage un! poli-
inspiriert sind, besteht das Gemeinwohl VOI em tischen Kultur seliner e1it. Der entscheidende Um-
darin, daß die menscNhliche Person ihre Rechte aus- stand WAar die «imperita multitudo», die unNnfgCc-
übt un ihre ichten getreu erfüllt Der Auffas- schulte un! ungebildete Masse, auf die hin und
SUNS ecOos entsprechend hat die egierung in Cr- wieder sprechen kam Im Gegensatz dazu lag 1in
ster Linie ine ethische Aufgabe, namentlich die, der Staatsauffassung 1uUSs ea ine Rückkehr
den Bürger-Untertanen, der mehr als Untertan der Überlieferung der en Idee des «Volkes»
enn als Bürger angesehen wurde, vermittels g- un! somıit einem strukturierten eotiff, der,
ter. den Forderungen der sittlichen Ordnung ent- wI1lie 1us SagtT, 1m Bürger wurzelt, der «selner eige-
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Nnen Persönlichkeit, seiner i1chten un! Rechte un! deutet werden konnte, Mag uns doch klar
seiner ihm geschuldeten Freiheit bewußt ist un machen, daß die re COSs I1L ber die bür-
zugleic. die Freiheit un Würde anderer respek- gerliche Loleranz mit seiner Gesellschafts- un
tiert» Diese Rückkehr ZU traditionellen e1it- Staatsauffassung zusammenhing, sich aber nicht
Satz «der freie ensch unte: einer Grenzen TC- mehr deckt mit der voller entwickelten Philosophie
bundenen Regierung» (in dem mMan den politischen der Päpste 1uUSs XII un: Johannes Für
Grundgedanken des Ihomas VO  H Aqulin schon Leo WAarTr die Gewalt des Herrschers eine «patria
zusammengefaßt hat) WAarTtr oleichfalls ein Oft- potestas», 1ne paternale Gewalt Der Herrscher-
schritt 1m Verständnis der Überlieferung. Vater kann und muß wissen, WAas wahr un! gut ist;

Be1 Leo 11L wurde 7udem die traditionelle muß die wahre Religion un:! das Sittengesetz
Unterscheidung 7zwischen Gesellscha: un Staat kennen. Seine erstie Pflicht als Landesvater-Herr-
weitgehend AuUuSs den ugen verloren. Daß S1e aus scher ist, seine Untertanen-Kinder die ungebil-
der eschichte vertschwand, gehörte eben auch dete Masse Z ahren un! CGuten anzuhalten.
Z << damnosa haereditas» ZU verhängnisvollen Daraus erg1bt sich als weitere Aufgabe, S1e VOT reli-
Erbe, das das AÄAncien Regime hinterließ KEs ist gy1ösem Irrtum un sittlicher Verirrung, VOTLT der
ine bemerkenswerte Tatsache, daß in dem Propaganda der «Sekten» (ein weiteres Lieblings-
fangreichen Oorpus der CNrıitten OS IM sich WOLLT COoS schützen. Die Massen werden als
nirgends ine befriedigende Philosophie des nder, x«ad instar UCIOLUML», angesehen, die
menschlichen Gesetzes un:! Rechtes Andet Leo nıiıcht imstande sind, sich selber schützen. Sie
WArTr Moralıist, nıcht Jurist. Kr wollte VOLI all- mussen auf den Vater-Herrscher blicken, der weiß,
lem betonen, daß die jutridische Gesellschaftsord- was wahr un g'llt ist, un uch weiß, WAaSs ihnen
NUunNg die Imperative der objektiven sittlichen Ord- gut tut. Unter diesen Umständen un bei dieser
NunNg anzuerkennen hat. Es WAar notwendig, FC- paternalistischen Auffassung des Herrschens kann

die Haltung der eglerung gegenüber Irrtum unenüber der antinomistischen un dem Jur1-
ischen Positivismus des kontinentalen La1zıiısmus Bosheit bestenfalls in Loleranz bestehen. Die Re-
diesen Grundsatz betonen. Infolge dieser NOT- gierung äßt gesetzlich Z  9 WAasSs S1e gesetzlich nicht
wendigen Polemik achtete jedoch Leo W wenig verhindern kann. Zudem wird diese bürgerliche
oder nicht auf die innere Struktur der juridischen Loleranz 11UX VO der Einsicht diktiert, daß S1e

nicht umgehen ist: S1e wird geübt einesUranung selbst, auf die Struktur des Staates.
Das wurde Z Hauptanliegen 1US XIIL,, als gyröberen Gutes, des Friedens der Gemein-

sich die Gefahr des "Lotalitarismus er un die schaft willen. DIie bürgerliche Toleranz kannn als
grundlegende Würde der menschlichen Person, ein der Klugheit gelten. S1e annn aber aum
das e1i ihre Freiheit bedrohte 1US XIL oriff die als ständige Te der katholischen HC Anl  —-

sehen werden, wen1g w1e die ihr entsprechendeUnterscheidung 7zwischen Gesellschaft un Staat
wleder auf, die einen auptwa. den otali- Auffassung VO  5 der Regierung. Beide Theorien
tarısmus bildet Kr machte S1Ce 7zudem einem wurzeln in zeitweiligen geschichtlichen Umstän-
Grundgedanken se1iner Auffassung des Rechts- den, nicht in den Forderungen der bleibenden
tTaates A11UI bleiben die Reglerungsgewalten ahrheıit.
auf die irdische und zeitliche Ordnung beschränkt, Darum oibt die Erklärung ber die elg10NS-
wI1ie dies seit Leo I1l AT Te der Kirche WAal, freiheit die nachreformatorische, dem neunzehnten

sechr sS1e uch 1in der Praxis mißachtet wurde. Jahrhundert verpflichtete Theorie der bürgerli-
ondern auch innerhalb dieser begrenzten Ord- chen Toleranz auf, nicht, weil S1e ifrig ware, SO1l1-

nung werden die Regierungsgewalten durch die dern we1il sS1e nicht mehr zeitgemäß ist. Man CL-

höhere Ordnung der menscC. Rechte 1n SC arbeitete i1ne LICUC Philosophie der Gesellschaft
wIisse Grenzen gewlesen, die 1in der NZY.  a un:! des Staates, die in ihrer enk- und Aussage-
«Pacem 1in terr1s» 1m einzelnen bestimmt werden. welse überzeitlicher, weniger zeitbedingt, dıfteren-

Zzierter ist und einen Fortschritt 1im erständnis derIhre re wurde HLC. die Erklärung ber die
Religionsfreiheit vervollständigt. Die Wahrung Überlieferung darstellt. Kurz, die Strukturelemente
und Förderung dieser Menschenrechte 1st die erste dieses Denkens sind die vier Prinzipien der (GJe-
Pflicht  ‘5 die die Regierung zugunsten des Geme1in- sellschaftsordnung, die 1n « Pacem in terris » aufge-
WOo erfüllen hat. stellt und in ihren rderungen dargelegt werden:

Wenn uch dieser Vergleich 11U7r Nüchtig al ZC- die Prinzipien der ahrheit, Gerechtigkeit, Liebe
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und Freiheit. Die rtklärung ber das menschliche JOHN MURRAY
un bürgerliche e“ auf freie usübung der

Geboren I12. dSeptember 1905 in New MOrk: USA,elig1on steht nicht NUur 1 Kinklang mi1t diesen Jesuit, Z Priester geweiht 25. Juni 1933 Er STU-Prinzipien, sondern wird VO  } diesen gefordert. DIie dierte Literatur und Theologie, lic.theol. Wood-Grundlage dieses Rechts liegt in der Menschen- stock College, Dr.theaol. dets Gregortilana mit der
würde. Der Gegenstand des Rechts die Freiheit These Matthias Joseph Scheeben the Act of Faith,
VOIL Zwang in religiösen Dingen ist die erste 103 7/, heute lehrt Theologie Woodstock College.
Pflicht, die ImMnan der mensC Person schuldet Zudem ist selt 1041 Redakteur der Theological Stu-

dies, seit 1946 Koredakteur der Zeitschrift America,Das Hauptmotiv, dieses C respektieren, ist
die liebevolle Würdigung des personalen els des 195 1—52 erteilte Kurse in Mittelalterlicher Philo-
Menschen. Und die Religionsfreiheit selber ist die sophie der Yale Universıität. Von seinen Veröflent-
erste er Freiheiten 1in einer gut ofganisierten lichungen selen SENANNT: We hold these truths, 1960,
Gesellschaft, un ohne S1e 1st keine andere mensch- The Problem of God, 1964, SOWI1e viele Artikel in der

Enzyclopedia Britannica, 1n den Theological Studies,liche un bürgerliche Freiheit gesichert. Mmerica un! AÄAmerican Ecclesiastical Review.
Aus dem Englischen übersetzt VO]  5 ugus: Berz

Roland Bainton

Wahrheit, Freiheit un Toleranz 1in der Sıcht
des Protestanten

Das Problem der religiösen Freiheit ist für die heute veralteten gemacht, indem 11a die
christlichen Kirchen 1 20. Jahrhundert Sanz - Gruppe als ext un die 7welte Fuß der einzel-
ders als 1mM 16 oder L Jahrhundert SCWESCH ist. nen Seiten druckte amtlıche körperlichen tratfen
Mitte des 16. Jahrhunderts wurde Piıetro C arne- für Irrlehren sind in die Fußnoten verwliesen WO1-

den Das Problem für die christlichen tchen kon-secchti, ormals päpstlicher Sekretär, SCH Ab-
weichungen VO rechten Glauben enthauptet un Zzentriert sich heute auf das Verlangen
aNsSC  en! verbrannt; der Urteilsspruch WAarTr auf ach Freiheit des Ööftentlichen Gottesdienstes;
einem Onklave 1in Rom Uuntfer Vorsitz VO  } aps ach der Freiheit, ONnNentlic seinen Glauben

bekennen1US gefällt worden. Kinige a  re 4VV O WAar

1n dem teformierten Genf 1cCN24€e Servetus SC ach der Freiheit der Erziehung VO:  S Z,wangs-
Ablehnung der ndertaufe un der nıcänischen unterricht oder -übungen.
Formel der T rinitätslehre VO Stadtrat 1m Namen nach der vollständigen Neutralität des Staates
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen (se1listes en relig1ösen Gruppen gegenüber ;
ZU "LTode ufrcVerbrennen und Pfählen verurteilt ach der öftentlichen Anerkennung der Gültig-
worden. In u1LlSCIEN agenen die evangelischen keit der Ehe unabhängig VO der OofrIm ihres
Christen VO:  w Genf ein Suhnedenkmal Z Erinne- Abschlusses;
rung Servetus errichtet, und die katholischen ach der Aufhebung so7z1aler Diskriminierungen
Christen en bal der 101 VO Kardinal GGasparri derjenigen, die sich nicht der vorherrschenden
vVOrSCNOMMECENCN etzten Ausgabe des Kanonischen Religionsform anschliebben
Rechtes einen Unterschie: 7wischen den 11- Der andel in der Haltung der christlichen KIir-
wärtig och gültigen Bestimmungen un! den chen kann verschiedenen Faktoren zugeschrieben
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